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Stadt Neustadt an der Weinstraße 
 

Bebauungsplan 
 

„Schlachthof Speyerdorfer Straße, II. Änderung“  
 
 

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen 
 
 
Neustadt an der Weinstraße und Linden, den  
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Stellungnahmen ohne Anregungen  
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (20.02.2017) 
Eisenbahn-Bundesamt (02.03.2017) 
Amprion GmbH (22.02.2017) 
Forstamt Haardt (21.02.2017) 
GeDKe, Direktion Landesarchäologie, Erdgeschichte (22.02.2017) 
GeDKe, Direktion Landesdenkmalpflege (17.02.2017) 
Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA (22.02.2017) 
Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Gesundheitsamt (25.08.2015) 
Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (17.02.2017) 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (01.03.2017) 
Pfalzkom, Gesellschaft für Telekommunikation mbH (13.03.2017) 
Stadtverwaltung Neustadt Abt. Bauordnung (17.02.2017) 
Stadt Neustadt Abt. Feuer und Zivilschutz (16.02.2017) 
Verkehrsverbund Rhein-Neckar (20.02.2017) 
Vermessungs-und Katasteramt Rheinpfalz (16.02.2017) 
Vodafon Kabel Deutschland GmbH (02.03.2017) 
 
Stellungnahmen mit Anregungen  

Creos Deutschland GmbH (22.02.2017) 
Deutsche Bahn AG (02.03.2017) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (17.02.2017, 08.04.2014 ) 
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (23.02.2017) 
Landesbetrieb Mobilität Speyer (27.02.2017) 
Pfalzwerke Netz AG (03.03.2017) 
Stadtverwaltung Neustadt Abt. Landwirtschaft und Umwelt (20.02.2017) 
Stadtverwaltung Neustadt Abt. Liegenschaften (17.02.2017) 
Stadtverwaltung Neustadt Abt. Umwelt und Landwirtschaft, Untere Wasserbehörde 
(20.02.2017) 
Stadtwerke Neustadt, Neue Geschäftsfelder (07.03.2017) 
Struktur und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall-
wirtschaft, Bodenschutz (10.03.2017) 
 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Creos Deutschland GmbH (22.02.2017) 
 
Beschlussempfehlung 
 
vgl. Seite 4 
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Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die angesprochene Leitungsinfrastruktur befindet sich nicht im räumlichen Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes, sondern in den angrenzenden Straßenverkehrsflä-
chen. Es ist damit ausreichend, sowohl die Leitungsinfrastruktur als auch die hier gel-
tenden Einschränkungen und die sonstigen in der Stellungnahme vorgetragenen An-
regungen in die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes aufzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 5: Anlage zum Schreiben Creos 
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1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

Deutsche Bahn AG (02.03.2017) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bei dem Flurstück handelte es sich um einen Teil des ehemaligen Industrieanschluss-
gleises unmittelbar an der Schlachthofstraße, das teilweise als Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und 
teilweise als Gewerbegebiet ausgewiesen werden soll. Diese Festsetzungen können 
erst dann wirksam werden, wenn die Fläche freigestellt und veräußert worden ist, in-
sofern können sie unverändert beibehalten werden. 
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3. 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan und sein Vollzug werden sich nicht auf die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Eisenbahnverkehrs auswirken. Forderungen auf Kostenübernahme gegen-
über der DB AG werden keine gestellt. 
 
zu 3.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Verkehrsuntersuchung wurde bereits durchgeführt und ist zudem auch in dem der 
DB AG vorliegenden Vorentwurf der Begründung des Bebauungsplanes zu entneh-
men. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass abwägungsbeachtliche Auswirkungen auf den 
Bahnübergang Speyerdorfer Straße nicht zu erwarten sind. 
 
zu 4.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auch eine schalltechnische Begutachtung wurde bereits durchgeführt. Besondere 
Schallschutzmaßnahmen gegenüber den von dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden 
Emissionen sind nicht erforderlich. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (17.02.2017) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (08.04.2014) 
 
Beschlussempfehlung 
 
vgl. Seite 11 
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Da sie den vorliegenden Abwägungsprozess im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes nicht berühren, aber für die Erschließung in dessen Vollzug von Bedeu-
tung sind, wird die Stellungnahme in die Begründung zum Entwurf des Bebauungspla-
nes aufgenommen. 
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Anlage zur Stellungnahme der Deutsche Telekom Technik GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan „Schlachthof Speyerdorfer Straße, II Änderung“    Seite 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (23.02.2017) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Firma ENGIE E&P Deutschland GmbH erhält im Rahmen der Offenlage des Be-
bauungsplanentwurfes die Möglichkeit zur Stellungnahme. 
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3. 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Anregung zur Durchführung der objektbezogenen Baugrunduntersuchung wird zur 
Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigentlichen Adressaten, in 
der Begründung hierzu vermerkt. 
 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 5.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Es wird aktuell eine Untersuchung auf Radon durchgeführt. Gemäß deren Ergebnisse 
werden die zum Schutz vor erhöhten Radonkonzentrationen notwendigen baulichen 
Vorkehrungen bei zu errichtenden Gebäuden zu treffen sein. Grundlage hierfür ist das 
vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) zusammengestellte "Radon-Handbuch 
Deutschland". 
Die Untersuchung wird nach Vorlage (aber vor Satzungsbeschluss) den Hinweisen 
zum Bebauungsplan redaktionell beigefügt. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 

Landesbetrieb Mobilität Speyer (27.02.2017) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2.: Der Anregung wird entsprochen.  
 
Der Bau der Linksabbiegespur ist bereits vorgesehen.  
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3. 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zu 3.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Da, wie oben ausgeführt, der Bau der Winzinger Spange zeitlich noch nicht absehbar 
ist, besteht vorliegend auch keine Notwendigkeit einer Ausweitung der verkehrlichen 
Untersuchungen. Das Planungsbüro R+T ist jedoch sehr gut vertraut mit der Konzep-
tion der Winzinger Spange und sieht vorliegend kein Konfliktpotenzial. 
 
zu 4.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Sie wurde bei der Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfes bereits berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan „Schlachthof Speyerdorfer Straße, II Änderung“    Seite 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfalzwerke Netz AG (03.03.2017) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. und 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis geno mmen. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3.: Der Anregung wird wie folgt entsprochen: 
 
Da die Hinweise das Aufstellungsverfahren als solches nicht betreffen, werden sie in 
die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen, um in dessen 
Vollzug, dem eigentlichen Adressaten, entsprechende Berücksichtigung zu finden. 
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Anlage 1 zum Schreiben Pfalzwerke 
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Anlage 2 zum Schreiben Pfalzwerke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan „Schlachthof Speyerdorfer Straße, II Änderung“    Seite 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 3 zum Schreiben Pfalzwerke 
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Anlage 4 zum Schreiben Pfalzwerke 
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Stadtverwaltung Neustadt Abt. Landwirtschaft und Umwelt (20.02.2017) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Neben dem Sanierungskonzept für das ehemalige Betriebsgelände vom 12.10.2016 
wurden anlässlich der Stellungnahme sowohl eine „Historische Erkundung“ als auch 
eine „Untersuchung von Grundwassermessstellen“ beauftragt. Die Berichte der IGU 
Institut für industriellen und geotechnischen Umweltschutz GmbH, Wetzlar, vom 
27.06.2017 bzw. 18.07.2017 liegen vor und werden u.a. der SGD mit Bekanntgabe 
der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes zur Stellungnahme vorgelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan „Schlachthof Speyerdorfer Straße, II Änderung“    Seite 25 

 
 
 
 

Stadtverwaltung Neustadt Abt. Liegenschaften (17.02.2017) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Es handelt sich um einen Teil des ehemaligen Industrieanschlussgleises unmittelbar 
an der Schlachthofstraße, das teilweise als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und teilweise als Ge-
werbegebiet ausgewiesen werden soll. Diese Festsetzungen können erst dann wirk-
sam werden, wenn die Fläche veräußert und freigestellt worden ist, insofern können 
sie unverändert beibehalten werden. 
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Stadtverwaltung Neustadt Abt. Umwelt und Landwirtschaft, Untere Wasserbehörde 
(20.02.2017) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die in der weiteren Schutzzone III B des Wasserschutzgebietes geltenden Verbote 
stehen dem Vollzug des Bebauungsplanes nicht entgegen. 
Ein Hinweis auf die Lage in dem geplanten Wasserschutzgebiet wird aber sowohl in 
die Plankarte als auch die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes aufgenom-
men. 
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Stadtwerke Neustadt Neue Geschäftsfelder (07.03.2017) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan widmet dem Standort für das Blockheizkraftwerk nur ein Symbol, 
so dass im Vollzug auch die Ausparzellierung einer Fläche in der lt. Stellungnahme 
gewünschten Größe möglich ist. Sollte ein anderer Standort zur Ausführung gelangen, 
bedarf es hier keiner Änderung des Bebauungsplanes, da es sich bei dem BHKW um 
eine Nebenanlage im Sinne § 14 Abs. 2 BauNVO handelt, für die es keiner besonderen 
Festsetzung bedarf. 
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1. 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struktur und Genehmigungsdirektion Süd, regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz (10.03.2017) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Anregung wird entsprochen. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n. 
 
Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem wird derzeit noch verfeinert und mit 
der SGD abgestimmt. Hierbei werden auch die übrigen in der Stellungnahme formu-
lierten Anregungen berücksichtigt. 
 
 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
In der weiteren Schutzzone III B geltenden Verbote stehen dem Vollzug des Bebau-
ungsplanes grundsätzlich nicht entgegen. Die im Zuge der Baufeldvorbereitung erfor-
derlichen Sanierungsmaßnahmen konzentrieren sich auf einen lokal begrenzten 
Grundwasserschaden im Bereich der vormaligen Werkstatt. Hier ist im Sanierungs-
konzept eine Quellsanierung vorgesehen. 
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zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


